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Anschaffung von vasa sacra  

 
 
 
Die Erfahrung zeigt, daß Kirchengemeinden bei der Anschaffung neuer Abendmahlsgeräte aus 
Kostengründen dazu neigen, preiswerteres und dementsprechend minderwertiges Material anzuschaffen. 
Doch die zunächst teuere Ausführung in Silber hat sich besonders bei Kelch und Abendmahlskanne auf die 
Dauer als die preisgünstigere erwiesen. Auch sprechen Hygienegründe für Silber.  

 
Für die Entscheidung dieser Fragen und die Beratung über eine dem Symbolwert angemessene Gestaltung 
bieten die gängigen Kataloge wenig Hilfe. Wir bitten deshalb, bei Erwerb und Stiftung neuer vasa sacra den 
Kunstreferenten im Landeskirchlichen Amt für Bau- und Kunstpflege zu Rate zu ziehen (Dr. von Poser, 
Calenberger Str. 34, 3000 Hannover 1, Telefon: 0511-1241 326).  

 
Zur Finanzierung der Anschaffung von vasa sacra können wir im Rahmen der uns zur Verfügung stehenden 
Mittel in begrenztem Umfang landeskirchliche Zuschüsse bewilligen. Die Bewilligung setzt voraus, daß die 
Anschaffung in Absprache mit dem Kunstreferenten im Landeskirchlichen Amt für Bau- und Kunstpflege 
durchgeführt wird.  

 
 
In Vertretung:  

 
gez. Dr. Knüllig  

Hannover, den 15. Oktober 1992 
Rote Reihe 6 
Telefon: 0511/1241-0 Durchwahl: 1241-326/384 
Telefax: 0511/1241-266 
Az.: 4412 II 14 R 515 
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